
Gemeinde Sonnenstein 

 

Ortsteile Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Epschenrode, Weilrode, Werningerode, 

Stöckey, Weißenborn-Lüderode, Gerode und Zwinge 

 

In der 31. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Sonnenstein am 19.10.2023 wurden 

folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Beschluss - Nr.:         anwesend: 14 Mitglieder 

67-31/2023-GR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68-31/2023-GR         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69-31/2023-GR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung des 
Gemeinderates vom 24.08.2023 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2, 22 i.V.m. 42 Abs. 2 und 43 der Thüringer Kommunalordnung –
ThürKO-, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) i.V.m. 
§ 19 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der Ausschüsse 
sowie der Ortschaftsräte der Gemeinde Sonnenstein vom 25.02.2022, die 
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der Sitzung des 
Gemeinderates vom 24.08.2023. 
Stimmberechtigt: 13 / Zustimmungen: 12 / Enthaltungen: 1 / 
Gegenstimmen: 0 
 
Nachbesetzung des Kultur- und Sozialausschusses  
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2, 22, 26 und 27 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) i.V.m. § 13 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Sonnenstein und §§ 18 und 19 der 
Geschäftsordnung der Gemeinde Sonnenstein die Nachbesetzung des Kultur- 
und Sozialausschusses (vorberatender Ausschuss) mit folgendem 
Gemeinderatsmitglied und folgendem Vertreter: 

 Name Ausschussmitglied Name Stellvertreter 

CDU Peter Echtermeyer Peter Polle 

Stimmberechtigt: 13 / Zustimmungen: 11 / Enthaltungen: 2 / 
Gegenstimmen: 0  
 
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungplanes Solarpark „Auf dem 
Schierenberg“ in Bockelnhagen  
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2 und 22 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.03.2023 (GVBl. S. 127), sowie § 2, Abs. 1 i.V.m. § 12 
Baugesetzbuch (BauGB) in der zum Datum der Beschlussfassung gültigen 
Fassung die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Solarpark "Auf dem Schierenberg" in Bockelnhagen. 
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke in der Gemarkung Bockelnhagen 
Flur 1, Flurstücke 65/17, 65/16, 65/15, 65/18, 65/53, 65/55, 65/54, 65/58, 65/57, 
65/59, 65/61, 65/9, 65/8, 65/51, 65/50, 65/5, 65/4, 65/3, 65/2, 65/49, 65/48, 
65/42, 65/43, 65/31, 65/44, 65/45, 65/46, 65/47, 65/29, 65/30, 63/31, 63/30, 
63/29, 63/28, 63/27, 63/26, 63/25, 63/24, 63/23, 63/19, 63/22, 63/21, 63/37, 
63/13, 63/12, 63/14, 63/15, 63/16, 63/35, 63/36, 63/33, 63/10, 63/9, 63/8, 63/7, 
63/1, 63/2, 63/3, 64/2, 65/56, 65/52, 65/60. Die Planungs- und 
Erschließungskosten übernimmt der Vorhabenträger. Der Beschluss ist 
ortsüblich bekannt zu machen. 
Stimmberechtigt: 14 / Zustimmungen: 11 / Enthaltungen: 1 / 
Gegenstimmen: 2 
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Beschluss über die Beteiligung der Bürger und der TÖB zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Solarpark "Auf dem Schierenberg" in 
Bockelnhagen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2 und 22 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.03.2023 (GVBl. S. 127), i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der zum Datum der Beschlussfassung gültigen 
Fassung die Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, indem der 
Vorhabenbezogene Bebauungsplan Solarpark "Auf dem Schierenberg" 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer von 1 Monat öffentlich ausgelegt 
wird. Ort und Dauer der Auslegung werden 1 Woche vorher ortsüblich bekannt 
gemacht. Den Bürgern und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
Gelegenheit zur Stellungnahme sowie den Bürgern Gelegenheit zur Erörtung 
der Planung gegeben. 
Stimmberechtigt: 14 / Zustimmungen: 13 / Enthaltungen: 0 / 
Gegenstimmen: 1  
 
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 
"Seniorenwohngemeinschaft Am Gärtling" in Weißenborn-Lüderode 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2 und 22 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.03.2023 (GVBl. S. 127), sowie § 2, Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) in der zum Datum der Beschlussfassung gültigen 
Fassung für das Gebiet "Am Gärtling" in Weißenborn-Lüderode mit den 
Flurstücken Nr. 49/1, 54 (tlw.), 55/5 (tlw.), 204 (tlw.) und 230 (tlw.) sowie Flur 8, 
Gemarkung Weißenborn wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit 
der Bezeichnung Nr. 5 "Seniorenwohngemeinschaft Am Gärtling" 
aufgestellt. Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 5 "Seniorenwohngemeinschaft Am Gärtling" ist der 
Anlage 1 zu entnehmen. 
Folgende Planungsziele werden verfolgt: 
- Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen zur Nutzung der Fläche für   
  ein Gebäude und bauliche Anlagen einer Seniorenwohngemeinschaft 
- Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse älterer Menschen 
- Stärkung der sozialen Infrastruktur in Weißenborn-Lüderode, der Gemeinde  
  Sonnenstein und der Region. 
Die Planungs- und Erschließungskosten übernimmt der Vorhabenträger. 
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
Stimmberechtigt: 14 / Zustimmungen: 12 / Enthaltungen: 1 / 
Gegenstimmen: 1 
 
Beschluss über die Beteiligung der Bürger und der TÖB zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 5 "Seniorenwohngemeinschaft Am 
Gärtling" in Weißenborn-Lüderode 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage der 
§§ 2 und 22 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.03.2023 (GVBl. S. 127), i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der zum Datum der Beschlussfassung gültigen 
Fassung die Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, indem der 
Vorhabenbezogene Bebauungsplan 5 "Seniorenwohngemeinschaft Am 
Gärtling" gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer von 1 Monat öffentlich 
ausgelegt wird. Ort und Dauer der Auslegung werden 1 Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. Den Bürgern und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme sowie den Bürgern Gelegenheit 
zur Erörtung der Planung gegeben. 
Stimmberechtigt: 14 / Zustimmungen: 13 / Enthaltungen: 0 / 
Gegenstimmen: 1 
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4. Änderungssatzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
24. März 2023 (GVBl. S. 127), der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396), des § 90 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. -2022), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 
2824), der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer Gesetzes über die Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als Ausführungsgesetz zum 
Achten Buch Sozialgesetzbuch (Thüringer Kindergartengesetz – ThürKigaG) 
vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. 
Mai 2023 (GVBl. S. 184) sowie des § 10 der Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Sonnenstein vom 10.01.2020 beschließt 
der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein in der Sitzung am 19.10.2023 
die folgende 4. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in kommunaler 
Trägerschaft und die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten. 
Stimmberechtigt: 14 / Zustimmungen: 14 / Enthaltungen: 0 / 
Gegenstimmen: 0 
 
2. Ergänzung der Verträge mit den katholischen Kirchengemeinden vom 
18.12.2019 zur Betreibung der Kindertageseinrichtungen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenstein beschließt auf der Grundlage 
der §§ 2, 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1, 21 und 22 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 
(GVBl. S. 127), der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 
396), des § 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe 
(SGB VIII) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBl. I S. -2022), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2824), der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer 
Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als 
Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch (Thüringer 
Kindergartengesetz – ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 276), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 9. Mai 2023 (GVBl. S. 184) die 2. 
Ergänzung der Verträge zwischen der Gemeinde Sonnenstein und den 
kath. Kirchengemeinden bezüglich der Abschaffung der Finanzierung über 
Pauschalen. 
Stimmberechtigt: 14 / Zustimmungen: 14 / Enthaltungen: 0 / 
Gegenstimmen: 0 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sonnenstein für das 
Haushaltsjahr 2023 
Auf der Grundlage des § 60 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO), in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBL. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBL. S. 127) beschließt der Gemeinderat 
Sonnenstein die 1. Nachtragshaushaltssatzung samt ihrer Bestandteile 
und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023. 
Stimmberechtigt: 14 / Zustimmungen: 14 / Enthaltungen: 0 / 
Gegenstimmen: 0 
 

  



Sonnenstein, 18.11.2023 

 

gez. Ertmer 
Bürgermeisterin 
 

 


